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§ 20 KJBG Ausnahmen

KIBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz 1987

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Bei voribergehenden Arbeiten, die bei Notstand sofort vorgenommen werden missen und flr die keine
erwachsenen Arbeitnehmer zur Verfligung stehen, findet fir Jugendliche tber 16 Jahre die Bestimmung des § 17
keine Anwendung. In diesen Fallen kdnnen fir Jugendliche Gber 16 Jahre

1. 1.die Grenzen der regelmaRigen Arbeitszeit gemal & 11 Uberschritten werden. Innerhalb von drei Wochen
hat ein entsprechender Ausgleich zu erfolgen;

2. 2.Ruhepausen (8§ 15) und Ruhezeiten (8 16) verkiirzt werden. Innerhalb von drei Wochen ist eine Ruhezeit
entsprechend zu verlangern.

2. (2)Der Dienstgeber hat die Vornahme solcher Arbeiten dem Arbeitsinspektorat unverziglich anzuzeigen.

In Kraft seit 01.07.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/16
file:///

	§ 20 KJBG Ausnahmen
	KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987


